
Der Publikumspreis

 

Mit der Wahl zum Publikumspreis wird unabhängig von der Wertung der Preisjury ein 

Sieger gekürt. Viele Tausend Menschen setzen sich dabei mit den nominierten Projekten 

auseinander und entscheiden sich für ihr Lieblingsprojekt.

Wer sind die Kandidaten und wer kann wählen?

Alle 15 nominierten Projekte stehen zur Wahl. Wählen kann sie jeder. Die Abstimmung 

ist über die Website www.helfende-hand-foerderpreis.de möglich. Dort können sich die 

Besucher der Website über die Projekte informieren und anschließend per Mausklick 

entscheiden, welches ihnen am besten gefällt.

Wer gewinnt und gibt es eine besondere Auszeichnung?

Das Projekt mit den meisten Stimmen gewinnt. Die Abstimmung ist bis wenige Minuten 

vor der Auszeichnung möglich. Der Gewinner erhält eine extra gestaltete Trophäe sowie 

eine Urkunde.

Sie haben Fragen?

Die Geschäftsstelle des Förderpreises „Helfende Hand“ befindet sich im Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Das BBK ist der zentrale Ansprech-

partner im Bevölkerungsschutz. Bei Fragen zum Förderpreis können Sie sich jederzeit 

an die unten stehende Kontaktadresse des BBK wenden.

www.helfende-hand-foerderpreis.de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 

Provinzialstrasse 93, 53127 Bonn 

Postfach 1867, 53008 Bonn 

Telefon: +49(0)228-99550-0 

Homepage: www.bbk.bund.de, E-Mail: poststelle@bbk.bund.de

© BBK 2012

Wer kann mitmachen und wann ist 
 Bewerbungsschluss?

Beteiligen kann sich jede Einzelperson oder Personengruppe, die im Bevölkerungs-

schutz Konzepte und Projekte zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit entwickelt, 

durchgeführt hat oder künftig durchführen wird.

Die Vorschläge für die Verleihung können von Einzelpersonen, von Vereinen und Ver-

bänden oder sonstigen Organisationen eingereicht werden. Sie müssen so ausführlich 

dokumentiert und beschrieben sein, dass die sich aus dem jeweiligen Konzept oder 

Projekt ergebenden Erfolge und Zukunftsperspektiven deutlich erkennbar werden.

Die Bewerbung ist möglich unter www.helfende-hand-foerderpreis.de. Die zur Preis-

vergabe vorgeschlagenen Projekte sollen nicht länger als ein Jahr abgeschlossen sein. 

Bewerbungsschluss ist jeweils der 31. Juli eines jeden Jahres. Über die Verleihung 

des Preises entscheidet eine Jury unter Vorsitz des BMI.

Als Mitglieder der Jury werden im Benehmen mit den Organisationen und Einrich-

tungen, die den Bevölkerungsschutz in Deutschland tragen, sachkundige Experten 

berufen. Die eingereichten Vorschläge werden nach ihrer Wirksamkeit, dem gezeigten 

Engagement und besonders nach ihrer Bedeutung für die Zukunft beurteilt. Als ergän-

zende Kriterien können weitere Bewerberleistungen anhand der Bewerbungsunterlagen 

in die Entscheidung einbezogen werden. Alle ausgesuchten Beiträge werden anschlie-

ßend veröffentlicht. Die Entscheidung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Bildnachweis: Mike Auerbach, Hans Joachim M. Rickel (BMI)
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Förderung des Ehrenamtes im  Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz in Deutschland ist ohne das ehrenamt liche Engage-

ment von über 1,8 Millionen freiwilligen Helferinnen und Helfern nicht denkbar. 

Sie beweisen täglich in den unterschiedlichsten Einsätzen und Notlagen in Deutschland 

und in aller Welt ihr Können. Die ehrenamtliche Arbeit in den verschiedenen Organisatio-

nen zu fördern und für die Zukunft zu sichern, ist erklärtes Ziel des Bundesministeriums 

des Innern (BMI) und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

(BBK).

Die Vergabe des Preises des Bundesministeriums des Innern zur Förderung des Ehren-

amts im Bevölkerungsschutz (BMI-Förderpreis Helfende Hand) verfolgt die Absicht, das 

 ehrenamtliche Engagement von Gruppen oder Einrichtungen im Bevölkerungsschutz 

bekannt zu machen, es zu würdigen und dieser wichtigen Säule unseres Gemeinwe-

sens eine größere Wertschätzung zuteil werden zu lassen. Dabei geht es auch um die 

gesellschaftliche Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in den Organisationen. 

Besonders deren  Jugend- und Nachwuchsarbeit vermittelt jungen Menschen nicht nur 

fachliche Fähigkeiten, sondern auch die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.

Worum geht es?

Um das Ehrenamt als Grundlage des Bevölkerungsschutzes in der Bundes republik 

Deutschland zukunftsorientiert und insbesondere mit Blick auf die zu  erwartenden 

demografischen Veränderungen zu unterstützen, soll die Helfende Hand für 

 herausragende Leistungen jeweils in den Kategorien

1.  „Nachwuchs- und Jugendarbeit zur Förderung und zum Erhalt des 

 Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz“,

2.  „neue innovative Konzepte zur Steigerung der Attraktivität des  

Ehrenamtes im  Bevölkerungsschutz“ sowie

3.  „vorbildliches Arbeitgeberverhalten zur Unterstützung des  

Ehrenamtes im  Bevölkerungsschutz“ 

verliehen werden. 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist die 

 Geschäftsstelle für den BMI-Förderpreis Helfende Hand.

Was soll erreicht werden?

Leistungen und Konzepte sollen auf die Zukunft gerichtet sein und nachhaltig wirken 

können. Mit dem Förderpreis verfolgt das BMI darüber hinaus das Ziel,

  das ehrenamtliche Engagement Einzelner, Gruppen oder Einrichtungen im Bevölke-

rungsschutz einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, es zu würdigen und  

ihm in unserer Gesellschaft eine größere Wertschätzung zuteil werden zulassen,

  den im Bevölkerungsschutz ehrenamtlich Tätigen und den durch ihr Engagement 

getragenen Einrichtungen und Organisationen für herausragende Leistungen beson-

ders zu danken und zur Fortführung ihrer Arbeit anzuspornen. Das Preisgeld soll den 

Preisträgern für die weitere Arbeit zur Förderung des Ehrenamtes zufließen,

  stellvertretend für alle Ehrenamtsprojekte zum Ausdruck zu bringen, dass ein Engage-

ment im Bevölkerungsschutz sowohl ein Ausdruck der besonderen Verantwortung für 

die Gesellschaft darstellt, als auch den hohen gesellschaftlichen, sozialen, aber auch 

den persönlichen Nutzen aller Beteiligten verbindet.

Die Preise in den Kategorien eins und zwei bestehen aus  einer Urkunde und einer 

 Trophäe sowie einem Preisgeld von jeweils 7.500 Euro, 4.500 Euro und 1.500 Euro für 

die Plätze eins bis drei. Die Plätze vier und fünf erhalten eine Urkunde sowie ein Preis-

geld von 1.000 Euro bzw. 500 Euro. Der Preis für Arbeitgeber (Kategorie drei) ist ideeller 

 Natur und besteht aus einer Urkunde sowie einer Trophäe für die Plätze eins bis drei. 

Die Viert- und Fünftplatzierten erhalten Urkunden.

www.helfende-hand-foerderpreis.de


